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50. Jg., Nr. 41-42, 20. Oktober 2019 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

über die Berichtigung des Flächennutzungsplanes der  
Gemeinde Selfkant im Wege der Anpassung für den Bereich des 

  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Selfkant  
Nr. VEP 1/2019 – Heilder, Am alten Sportplatz – 

 

I. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 25. September 2019 den Satzungsbeschluss 

gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634), in 

Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. S. 666), 

jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes der Innenentwicklung Selfkant Nr. VEP 1/2019 – Heilder, Am alten Sportplatz -  gefasst. Die 

Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant vom 20. Oktober 2019. 

 

Die Aufstellung erfolgte im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan gemäß § 
13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes angepasst wurde. 
 
Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich: 

 

 
 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Die Flächennutzungsplanberichtigung kann im Rathaus der Gemeinde Selfkant, Amt für Bauwesen, Zimmer 33, Am 
Rathaus 13, 52538 Selfkant, während der Öffnungszeiten sowie nach besonderer Vereinbarung von jedermann 
eingesehen werden. Weiterhin können die o.g. Unterlagen unter http://www.o-sp.de/selfkant/plan?pid=43011 
abgerufen werden. 
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Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags  von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags   von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Hinweise: 

Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634) 
 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten: 
 
„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftliche bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.“ 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, wird bei der Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennutzungsplans auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW hingewiesen. 

 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Selfkant, den 10.10.2019 

 

Der Bürgermeister 

Corsten 

___________________________________________________________________________________ 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über die Aufstellung des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Selfkant  
Nr. VEP 1/2019 – Heilder, Am alten Sportplatz – 

mit Bekanntmachungsanordnung vom 10.10.2019 
 

I. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 25. September 2019 den Satzungsbeschluss 

gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634), in 

Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. S. 666), 

jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes der Innenentwicklung Selfkant Nr. VEP 1/2019 – Heilder, Am alten Sportplatz -  gefasst. 

 

Die Aufstellung erfolgte im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Berichtigung angepasst. 
 
Ziel der Planung ist die Entwicklung und Erschließung des Geländes des ehemaligen Sportplatzes in Heilder, 
Gemarkung Saeffelen, Flur 7, Nrn. 176 und 177 (teilweise). Auf den Grundstücken soll eine Wohnanlage mit 
mehreren Gebäuden und ein Gebäude zur gewerblichen Nutzung errichtet werden. 
 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung Selfkant Nr. VEP 1/2019 – 

Heilder, Am alten Sportplatz - ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich: 

 

 
 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Sie liegt mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und zusammenfassender Erklärung nach § 10 
Abs. 4 Baugesetzbuch ab dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant beim Amt für 
Bauwesen, Zimmer 33, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, während der Öffnungszeiten sowie nach besonderer 
Vereinbarung zur dauernden Einsichtnahme aus. Weiterhin können die o.g. Unterlagen unter http://www.o-
sp.de/selfkant/plan?pid=40061 abgerufen werden. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags  von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags   von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
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Hinweise: 

Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634) 
 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten: 
 
„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftliche bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.“ 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, wird bei der Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennutzungsplans auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW hingewiesen. 

 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Selfkant, den 10.10.2019 

 

Der Bürgermeister 

Corsten 

____________________________________________________________________________________ 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der Änderung Nr. N 20 – Höngen, Integrativer Sportpark - 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 12. Juni 2019 die Änderung Nr. N 20 – 

Höngen, Integrativer Sportpark - des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant beschlossen. 
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Gegenstand der Änderungen im Rahmen dieses Verfahrens sind: 
 

 Die Darstellung für die Grundstücke Gemarkung Höngen, Flur 3, Flurstücke 226, 231 (teilweise), 240 und 

241 (teilweise), sowie für die Grundstücke Gemarkung Höngen, Flur 4, Flurstücke 16, 18 (teilweise), 19 

(teilweise), 25 (teilweise), 26 (teilweise), 27, 28, 29, 30, 31, 309 (teilweise) und 384 (teilweise), soll von 

„Flächen für die Landwirtschaft“, „Flächen für Wald“, „Grünflächen“, „Flächen für Gemeinbedarf“ und 

„Flächen für örtliche Hauptverkehrszüge“ in eine „Fläche für Gemeinbedarf“ sowie eine „Grünfläche“ 

geändert werden, 

 

 Die Darstellung von „Wohnbauflächen“ auf den Grundstücken Gemarkung Saeffelen, Flur 5, Flurstücke 19 

(teilweise), 20 (teilweise), 21, 22, 25 (teilweise), 26 (teilweise), 27 (teilweise), 28, 29, 30 (teilweise), 36 

(teilweise), 38 (teilweise), 279 (teilweise), 280, 311 (teilweise), 312 (teilweise) und 328 (teilweise) sowie auf 

den Grundstücken Gemarkung Saeffelen, Flur 6, Flurstücke 42 (teilweise), 90 (teilweise), 91, 92 (teilweise) 

und 93 (teilweise), in „Flächen für die Landwirtschaft“ zu ändern. 

Die Abgrenzung des Änderungsbereiches ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich. 
 

 
 
Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung wurde die Änderung Nr. N 20 – 
Höngen, Integrativer Sportpark - des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant der Bezirksregierung Köln am 
13. Juni 2019 zur Genehmigung vorgelegt. Die Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 13. Juni 2019 hat folgenden 
Wortlaut: 
 
„Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Selfkant am 12.06.2019 
beschlossene 20. Änderung Nr. N 20 des Flächennutzungsplans.“ 
  
13.06.2019 
Die Bezirksregierung Köln, Az. 35.2.11-54-34/19               Im Auftrag, gez. Frings 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 
 
Die Änderung Nr. N 20 – Höngen, Integrativer Sportpark - des Flächennutzungsplanes liegt mit Planzeichnung, 
Begründung und zusammenfassender Erklärung nach § 10 Abs. 4 Baugesetzbuch ab dem Tag der Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant beim Amt für Bauwesen, Zimmer 33, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, während 
der Öffnungszeiten sowie nach besonderer Vereinbarung zur dauernden Einsichtnahme aus. Weiterhin können die 
o.g. Unterlagen unter http://www.o-sp.de/selfkant/ plan?pid=35918 abgerufen werden. 
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Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
montags bis freitags  von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags   von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Hinweise: 
Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, wird bei der Bekanntmachung der 
Satzung, der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennutzungsplans auf die Rechtsfolgen 
nach § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW hingewiesen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Selfkant, den 10.10.2019  
 
Der Bürgermeister 
Corsten 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplanes  
Selfkant Nr. 50 – Höngen, Integrativer Sportpark – 
mit Bekanntmachungsanordnung vom 10.10.2019 

 
I. 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat in ihrer Sitzung am 09. Oktober 2019 den Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634), in 
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. S. 666), 
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, zur Aufstellung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 50 – 
Höngen, Integrativer Sportpark -  gefasst. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes unterteilt sich in drei Teilbereiche. Teilbereich A umfasst die Flächen für 
den integrativen Sportpark, Teilbereich B dient für Ausgleichsmaßnahmen für den Steinkauz, im Teilbereich C wird 
der Waldausgleich erbracht.  
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Teilbereich A (4,3 ha) Teilbereich B (11,5 ha) Teilbereich C (5,5 ha) 

Gemarkung Flur Flurstück Gemarkung Flur Flurstück Gemarkung Flur Flurstück 

Höngen 3 172 (tw.) Havert 3 74 Süsterseel 1 383 (tw.) 

226 

231 (tw.) 

241 (tw.) 

577 

578 

4 16 

27 

28 

29 

30 

31 

384 (tw.) 

390 (tw.) 

400 

401 

402 

403 

404 

 
Die Abgrenzung der Änderungsbereiche ist aus den nachstehenden Kartenausschnitten ersichtlich. 

 
Teilbereich A (Sportpark): 
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Teilbereich B (Ausgleichsfläche Steinkauz): 
 

 
 

Teilbereich C (Waldausgleichsfläche): 

 

 
 

 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 
 
Sie liegt mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und zusammenfassender Erklärung nach § 10 
Abs. 4 Baugesetzbuch ab dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant beim Amt für 
Bauwesen, Zimmer 33, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, während der Öffnungszeiten sowie nach besonderer 
Vereinbarung zur dauernden Einsichtnahme aus. Weiterhin können die o.g. Unterlagen unter http://www.o-
sp.de/selfkant/plan?pid=36419 abgerufen werden. 
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Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags  von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags   von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Hinweise: 

Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I. S. 3634) 
 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten: 
 
„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftliche bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.“ 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, wird bei der Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennutzungsplans auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 
Gemeindeordnung NRW hingewiesen. 

 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Selfkant, den 10.10.2019 

 

Der Bürgermeister 

Corsten 
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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
 

Am 29.10.2019 findet um 18.00 Uhr die 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde 
Selfkant im Großen Sitzungssaal (Raum 20) des 
Rathauses in Tüddern statt. 
 
Gemeinde Selfkant 
Der Bürgermeister 
Gez. Corsten 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentliche Sitzung 

1. Prüfung des Verzichts zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses gem. § 116 GO NRW zum 
31.12.2018 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters 
B) Nichtöffentliche Sitzung 

3. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 
4. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung 

von Mitteln des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 

5. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung 
von Mitteln des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 

6. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung 
von Mitteln des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 

7. Mitteilungen des Bürgermeisters (nichtöffentlich) 
 
_________________________________________ 
 
Standesamtliche Nachrichten: 
 
Die Gemeinde Selfkant gratuliert: 

Frau Anna Hermanns, 
wohnhaft in Höngen, Heerstraße 66; 
sie wurde am 14.10.  83 Jahre alt. 
 
Frau Finni Sentis, 
wohnhaft in Höngen, Altenheim St. Josef; 
sie wurde am 16.10.  82 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Kaumanns, 
wohnhaft in Hillensberg, Bergstraße 51; 
er wird am 21.10.   88 Jahre alt. 
 
Herrn Karl Sternasty, 
wohnhaft in Höngen, Kirchstraße 7; 
er wird am 24.10.   83 Jahre alt. 
 
Herrn Hubert Neiß, 
wohnhaft in Großwehrhagen, Kapellenstraße 33; 
er wird am 24.10.   82 Jahre alt. 
 
Herrn Willy Geilen, 
wohnhaft in Süsterseel, Nachtigallenweg 9; 
er wird am 25.10.   94 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Jansen, 
wohnhaft in Isenbruch, Grünstraße 12; 
er wird am 25.10.   93 Jahre alt. 
 
Herrn Hubert Schmitz, 
wohnhaft in Höngen, Kirchstraße 1; 
er wird am 25.10.   88 Jahre alt. 
 

Herrn Heinrich Rouers, 
wohnhaft in Millen-Bruch, de-Plevitz-Str. 40; 
er wird am 26.10.   82 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Douven, 
wohnhaft in Höngen, Heerstraße 74; 
er wird am 27.10.   84 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Reiners, 
wohnhaft in Höngen, Heerstraße 40; 
er wird am 27.10.   86 Jahre alt. 
 
Frau Agnes Rouers, 
wohnhaft in Millen-Bruch, de-Plevitz-Straße 40; 
sie wird am 27.10.  83 Jahre alt. 
 
Frau Josefine Kaumanns, 
wohnhaft in Hillensberg, Bergstraße 51; 
sie wird am 29.10.  87 Jahre alt. 
_________________________________________ 
 
Veranstaltungskalender Gemeinde Selfkant 

20.10. Übungsturnier des Reit- und Fahrvereins 
Havert, Reitanlage auf den Hoeken, ab 8.00 
Uhr 

 
27.10. Missionskaffee der Frauengemeinschaft 

Höngen, Jugendheim Höngen ab 14.00 Uhr 
 
02.11. Gemeinschaftskonzert der Musizierenden 

Vereine Schalbruch, Bürgerhaus 
 
02.11. Patronatstag der St. Hubertus 

Schützenbruderschaft Süsterseel, 
Schießstand Süsterseel, 19.00 Uhr 

 
04.11. St. Martin in Wehr, 18.30 Uhr ab Kirchplatz- 

gesammelt wird durch die 
Schützenbruderschaft ab Mitte Oktober 

  
03.11. Second-Hand und Trödelmarkt des 

Instrumentalvereins Tüddern, 
Westzipfelhalle, ab 13.00 Uhr 

 
08.11. St. Martin in Isenbruch, Schöttehuus, ab 

18.00 Uhr 
 
08.11. St. Martin in Tüddern, 18.30 Uhr ab Kirche 

St. Gertrud Tüddern, Mantelteilung am 
Kriegerdenkmal und Tütenausgabe am 
Feuerwehrgerätehaus Tüddern 

 
08.11. St. Martin in Hillensberg 
 
08.11. St. Martin in Höngen und Saeffelen, 18.00 

Uhr Feuerwehrgerätehaus, 17.30 Uhr ab 
Höngen Kirche und 17.30 Uhr ab Saeffelen 
Kirche 

 
09.11. Kindersachenflohmarkt in der 

Westzipfelschule Saeffelen von 11.00 – 
14.00 Uhr  

 
09.11. St. Martin in Millen, 18.00 Uhr ab Kirche St. 

Nikolaus Millen 
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09.11. St. Martin in Schalbruch, 17.30 Uhr ab 

Bürgerhaus 
 
11.11. St. Martin in Havert 
 
17.11. Hobbymarkt in Schalbruch, Bürgerhaus 
 
Vereine und Institutionen, die ihre Termine im 
Veranstaltungskalender der Internetseite 
www.derselfkant.de veröffentlichen möchten, 
werden gebeten, dies per E-Mail an  

info@selfkant.de zu tun. 
_________________________________________ 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

Bei der Gemeindeverwaltung Selfkant gelten folgende 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr: 
 
Montags bis freitags von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montags                   von   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstags            von   14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
In Rentenangelegenheiten wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten. 
 
Donnerstags gibt es eine freie 
Rentensprechstunde ohne vorherige 
Terminabsprache. 
 
Öffnungszeiten 
des Sozialamtes 
montags: 
8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 
dienstags: 
8.00 – 12.00 Uhr 
 
mittwochs: 
geschlossen 
 
donnerstags: 
8.00 – 12.00 Uhr und 
14.00 – 17.30 Uhr 
 
freitags: 
8.00 – 12.00 Uhr 
 
Wichtige Telefonnummern: 

Bürgermeister Corsten  499 122 
Rathaus der 
Gemeinde Selfkant  4990 
Fax-Nummer   3828 
Bauhofleiter Meiers  01634744651 
Kom. Bauhofleiter Hoeker  01772984846 
Abwasserbereich  015112104270 
Polizeinotruf   110 
Rettungsdienst   112 
 
Internet-Adresse der Gemeinde Selfkant: 
www.Selfkant.de 
Email-Adresse der Gemeinde Selfkant: 

info@Selfkant.de   

 
 
 
 
 
 
 

 
Sprechstunden des Jugendamtes 

Die Sprechstunden des Jugendamtes des Kreises 
Heinsberg finden dienstags von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr 
und donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr im  
Rathaus der Gemeinde Selfkant –Zimmer 13- statt. 
 

 
Schiedsmann für die Gemeinde Selfkant 

Herr Dr. Hans Leithoff, Tel.: 0032 477 842049 
E-Mail: hbleithoff@aol.com  
________________________________________ 
 
Bereitschaftsdienst  Verbandswasserwerk 
Gangelt GmbH 

Für die Meldung von Rohrbrüchen und sonstigen 
Schäden am Leitungsnetz des  
Verbandswasserwerkes ist das Büro Tag und Nacht 
telefonisch erreichbar. 
 
Telefon-Nummer: 02451-490080 

 
Das Büro befindet sich 
in 52511 Geilenkirchen-Niederheid 
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